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Betriff! Unfallversicherung
Mit Wirkung ab 1. April 1947 sind die Versicherungs-Bedingungen der «Berner Woche» revidiert und den heutigen Yer-
hältnissen angepasst worden. Nachfolgende Ziffern (in den Bedingungen am linken Rand besonders bezeichnet) wurden
abgeändert und sind Jetzt gültig: Ziffer 1 ; Ziffer 2, Abs. 1 und 3; Ziffer 4, Abs. 2, 3 und 7; Ziffer 5» Abs. 1 — 5; Ziffer 6;

Ziffer 7, Abs. 1 und 2; Ziffer 8 (Gliederskala); Ziffer 14, Abs. 1 und 2

Die Versicherung besteht bei der
ALLGEMEINEN VERSICHERUNGSAKTIEN- Bern, 18. Juli 1947

GESELLSCHAFT IN BERN Verbandsdruckerei ag. Be, Laupenstr. 7«

Versicherungs-Bedingungen für die Unfall -Versicherung
Versicherte Personen

1. Die in der Schweiz wohnenden Abonnenten
und die von diesen zur Mitversicherung angemel-
ieten Personen sind be der Allgemeinen Ver-
Sicherungs-Aktiengesellschaft in Bern
(nachstehend kurz Berner Allgemeine ge-
nannt) gegen die Folgen körperlicher Unfälle,
welche ihnen innerha'b der Grenzen Europa- zu-
itossen den nachsiehenden Bedingungen gemäss
/ersichert, so'ern das Abonnement samt Ver-
sicherungs-Beitrag für die.enige Zeit, während
der sich der Unfall ereignete, im voraus bezahl!
war vorbehältlich Ziffer 5, Absatz und 6.

2. Durch ein und dasselbe Versicherungs®
Abonnemeni können höchstens gleichzeitig zwei
(nie aber zwei männliche) erwachsene Personen
versicheri sein, sofern sie das 16., niclt aber das
70. Altersjahr überschritten haben. Personen, für
welche das Abonnement vor dem 60. Lebensjahr
gelöst wurde, besteht Versicherungsschutz bis an
ihr Lebensende. Ebenso sind die Kinder des Abon-
nenten mitversichert, sofern sie den ersten Lebens-
monat, nicht aber das 16. Lebens j ihr überschritten
haben, vorausgesetzt, dass deren Namen und
Adresse Im Bestellschein und in der Versicherungs-
iestätigung aufgeführt sind, vorbehältlich Abs. 3.

Für Personen, die ihres Alters wegen nicht ver-
sicherungsfähig sind, Ist der eventuell erhobene
Versicherungsbeitrag au' Verlangen zurückzuer-
statten.

Bei Wechsel der mitversicherten Personen und
bei Personen-Vereinigungen gilt die Versicherung
für die Betreffenden erst mit dem Zeitpunkt, mit
welchem dem Verlag dieser Zeitschrift die zu ver-
sichernden Personen mit Namen und Wohnort
und Geburtsdaten schriftlich mitgeteilt werden.

3. Von der Versicherung sind blinde hochgradig
in der Sehkraft geschwächte, taube, epileptische,
schwachsinnige, schon einmal vom Schlagfiuss
betroffene sowie ganz oder teilweise gelähmte
Personen und Geisteskranke ausgeschlossen auch
wenn diese Gebrechen erst nach Beginn des Ver-
sicherungs-Abonnements auftreten

Versicherungsumfang
4. Unfall im Sinne dieser Versicherung ist jede

ärztlicherseits sicher erkennbare Körperbesehädi-
gung, von welcher der Versicherte unfreiwillig
dureh ein plötzliches, von aussen auf seinen Körper
wirkendes Ereignis betreffe#* wird. Als solche Ereig-
nisse gelten auch Blitz- und elektrischer Schlag.

Als Unfälle gelten auch Verbrennungen Ver-
ätzungen und Blutvergiftungen die der Versicherte
durch ein plötzliches Ereignis unfreiwillig erleidet,
wie auch Körperbesehädigungett, die der Ver-
sicherte bei rechtmässiger Verteidigung oder bei
Bemühung zur Rettung von Menschenleben er-
leidet, ebenso Verrenkungen, Zerrungen und
Zerreissungen von Muskeln infolg® eigener plötz-
lieber Kraftanstrengung, unfreiwilliges Ersticken
infolge ausströmender Gase oder Dämpfe. Mit-
versicheri sind auch Unfäiie bei Erfüllung der

Dienstpflicht in Friedenszeiten in der tchweizo-
risehen Armee, einschliesslich Luftschutz-, Hilft-
dienst- und Ortswehr-Grganisationen, wobei der
Aktivdienst als Dienstleistung in Friedenszeiten
betrachtet wird bis zum Zeitpunkt, wo eine Kriegs«
erklärung oder auch ohne eine solche, ein be«
waffneter Angriff auf das Territorium der Schweiz
erfolgt (ausgenommen beim Benützen von Luft-
ährzeugen jeder Art) oder bei Feuerwehrdiensten,
bei Bergwanderungen, bei denen gebahnte Wege
benutzt werden oder das begangene Gelände auch
für Ungeübte leicht und ohne Gefahr begehbar ist.
Ebenso sind Unfälle beim Radfahren, Jagen, Rel-
ten, Fussballspieien, Segeln, Skifahren, beim Mit-
fahren in Automobilen und alle übrigen durch
diese Bedingungen nicht ausdrücklieh ausge-
schlossenen Unfälle ohne weiteres versichert.

Unfälle beim Lenken von Motorfahrzeugen
(ohne Motorräder) sind nur mitversichert, sofern
der vorgesehene separate Zuschlag entrichtet
worden ist.

Unfälle bei Wasserfahrten ohne Begleitung einer
erwachsenen Person sind nur Versichert, soweit
sie nicht den Ertrinkungstod zur Folge haben,
ferner ist das Ertrinken beim Baden und Schwim-
men nur dann versichert, wenri es nachweislich
die Folge eines Unfallereignisses war.

Nicht als Unfälle gelten alle gewöhnlichen Er-
krankungen und Krankheitszustähde, insbesondere
Infektions- und Invasionskrankhelten sowie innere
Vergiftungen, Erkrankungen infolge psychischer
Einwirkung, Folgen von Temperatureinflüssen,
insbesondere Erkältungen, Erfrieren. Sonnenstich
und Hitzschlag, Unfälle infolge von chronischem,
übermässigem Alkoholgenuss oder Zweikampf,
bei Beteiligung an Schlägereien oder Rdufhändeln
erlittenen Körperbeschädigungen sowie solche
infoige fortgesetzter oder Wiederhölter Anstren-
gungen und Kraftleistungen.

Ebenso sind von der Versicherung ausgeschios-
sen, auch wenn sie durch einen Unfall herbei-
gefühlt werden: Krampfadern, Bauch- und Unter-
leibsbrüche aller Art, Darmverschliessungen, Ent-

Zündungen des Blinddarms und seiner Anhänge,
Schlag- Krampf- und Epilepsie-Anfälle, wie auch
Unfälle Infolge Geistes- oder Bewusstseinsstörun-
gen irgendwelchen Grades (auch infoige Ohn-
machts- und Schwindelanfällen), es sei denn, dass
diese Störungen selbst durch einen versicherten
Unfa • hervorgerufen werden; ferner Unfälle im
Zustande schwerer Trunkenheit. Verletzungen
durch Kraizen oder Eingriffe am eigenen Körper,
Verletzungen bei Operationen, soweit diese nicht
durch einen versicherten Unfall bedingt sind,
ebenso Unfälle bei Verbrechen oder Vergehen,
bei bürgerlichen Unruhen, in ausländischen Mili-
tärdiensten, durch Kriegsereignisse, durch Erd-
beben, Bergs ürze oder vulkanische Eruptionen.

Unfälle beim Lenken von oder Mitfahren auf
Motorrädern oder in Seitenwagen, beim Benützen
von Luftfahrzeugen jeder Art, bei equilibristischen
und akrobatischen Uebungen, bei Gebirgstouren,

I weiche nich unter den zweiten Absatz 'allen sind
j von der Versicherung au.geschlossen.

Beginn, Ende und
Unterbrach der Versicherung

5. Voraussetzung tür die Gültigkeil der Ver-
Sicherung ist dass der Abonnementsbetrag ein
schliesslich Versicherungsbetrag für den, enigen
Zeitraum, in welchem sich der Unfall ereignete,
und zwar vor dessen Eintritt entrichtet wurde,
vorbehältlich der nachstehenden Bestimmungen,

Das Abonnement beginnt am vereinbarten
Ueferungsbeginn, oder mangels einer solchen
Vereinbarung mit dem Datum der Ausstellung des
Bestellscheines. Wird der Aborwements-Betra-
direkt auf Postcheckkonto des Verlages einbgt
zahlt, so beginnt das Abonnement frühestens mai
dem auf die Zahlung folgenden Tag. Die Ver-
Sicherung beginnt 14 Tage nach dem im Bestell-
schein vereinbarten Lieferungsdatum oder man-
geis einer solchen Vereinbarung, 14 Tage nach
Ausstellung des Bestellscheines, vorausgesetzt,
dass beim Postabonnemem die auf den verein-
harten Zeitpunkt vom Verlag vorzuweisende
Nachnahme während der Dauer der von der
Post gewährten Frist eingelöst oder der Beirag
auf Postcheckkonto des Verlages einbezahlt wird.

Tritt der Abonnent in eine andere Kombination
oder zu einer andern Zeilschrift des gleichen Ver-
loges über so besieht die erwähnte Karenz eben-
falls und er bleibt während derselben in der bis-
her gen Kombination vers'chert, dagegen werden
die Altersgrenzen (siehe Satz 2 >n Ziff. 2, Abs.1)
nichi neu angerechnet.

Die Versicherung endig* mit der Abbestellung
oder dem Unterbruch des Abonnements, d. h.
wird eine Nachnahme wäh-end der Dauer der
von der Posi gewährten Frist nicht eingelöst, so
gilt die Versicherung unterbrochen vom Moment
der Nichteinlösung der Nachnahme, frühestens
aber vom Ablauf der Zeit an, für die der Ver-
sicherungszuschiag bezahlt war.

Das Abonnement bzw. die Versicherung beginnt
im Falle des Unterbruches ers1 wieder, wenn
beim Postabonnement der Abonnementsbetrag
für eine neue Zeitperiode auf Postcheckkonto
des Verlages einbezahit oder die neue Nach-
nähme eingelöst worden ist, in beiden Fällen
jedoch erst mit dem auf die Zahlung folgenden
Tag Für Unfäiie, welche während des Unter-
bruches der Versicherung eingetreten sind ist
keine Entschädigung zu (eisten.

Bei verspätetem Einzug des Versicherungs-
betrages durch den Verlag haftet die Berner
Allgemeine 'ür die Zwischenzeit in vollem Um-
fange

Bei vorzeitiger Auihebung des Versicherungs-
Abonnements oder der Abonnenten Versicherung
durch den Ver ag oder die B .rner Allgemeine
gilt die Versicherung unverändert bis zum Ablauf
der Zen ür weiche der Versicherungsbeitrag im
voraus bezahu wurde oder gemäss Bestellschein
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Vsrkicksrungtksciingungsn kür «jis Vnfsll-Vs»icksrung
Versiekente p«n»on«n

1. Vis in bsr Zckweiz woknenben Abonnenten
unb bis von bissen zur Täitvsrsickervng angsmsl-
tsten Personen sinb bs bsr Allgemeinen Vsr-
sicksrvngs ^ktiengsssllsckost in kern
(nacksisksnb Kur, keiner Allgemeine gs-
nannt) gegen bis Polgen körperücksr Untäile,
wsicke ibnsn innsrka'b 6er Lrenzsn Kuropo zu-
-tossen 6en nacksjsksnbsn Ke6lngungsn gemäss
versickert, so'ern 6os 4bonnsmsm samt Vsr-
sicksrvngs-bsitrog Kr bis,en!gs Tel», wäkrenb
6sr slcb 6sr Untok ereignete, im voraus bezaklt
war vorbebâltlick Tisser 5, Absatz vnä 6.

2. l)unck ein uncj ctolsselde Vst'sic^er'ung^
Abonnement können köcbstens gtsickzsiiig zwei
(nie aber zwei männücks) erwackssns Personen
versickert sein, soiern sie bas là., nlclt aber 6os
70. ^Itersjokr übsrsckrittsn Koben. Personen, Kr
wsicke 6as Abonnement vor 6em àl). debensakr
gelöst würbe, bestski Vsrslckerungssckvtz bls an
ikr debensencie kdenso sinä 6ie Kinbsr 6es />bon»
nsntsn mitvsrslcksrt, sofern sie 6sn ersten debens-
Monat, nickt ober 6as 1â. debenijukr üdsrsckritten
kadsn, vorausgesetzt, bass äersn kiamsn unb
4brssse im össteilsckeln unä in 6sr Vsrsicksrungs-
Bestätigung autgziükrt slnä, vorbskältlick ^bs. Z.

pur Personen, 6!s ikres >lters wegen Nicki vsr-
sickervngzfäkig sinä, Ist 6sr eventuell erkodsns
Versickerungsbeitrag au' Verlangen zurückzusr-
statten.

Sei Wscksel 6er mitversicksrtsn Personen vn6
bei Personen-Vsrslnlgungsn gilt 6!s Vsrslckerung
Kr 6!e ketrssssnösn erst mlt bem Tsltpvnki, mit
wslckem 6em Verlag bisser Tesssckriss bis Zu vsr-
sicksrnäen Personen mit klamsn unä Woknor»
vnb (Zsbunsbaten sckrlttlick mltgetslli werben.

2. Von 6er Vsrslckerung sinä blinbs kockgraäig
in 6er 3ekkrass gesckwäckto, taube, epllsptlscks,
sckvacksinnige, sckon einmal vom Zcklagtwss
betroffene sowie ganz ober teilweise geläkmts
Personen un6 Qsisteskranke ausgsscklosssn auck
wenn bisse (Zsbrecksn erst nack ksginn 6ss Vsr»
sicksrungs-^bonnsments auftreten

Versickerungsurnsang
4. Unfall im 5inne biessr Versickerung !si jeös

ärrtlickerseits sicker erkennbare Körpvrbssckäbi-
gung. von welcksr 6sr Versickerte unfreiwillig
bvrck sin piötzlickss, von aussen autseinsn Körper
vlnlcencjes Ereignis beti-oste^ ál§ solcko
nisss gelten auck kiitz. vn6 slektriscker äcklag.

,41s Unfälle gelten auck Verbrennungen Vsr-
âtrungsn un6 Klvtvergiltungsn 6!e 6sr Versickerte
äurck sin piötzlickss Ereignis unfreiwillig erleibst,
wie auck Körpsrbssckäbigungsii, 6ie 6er Ver-
sickerte bs! recktmässiger Vertsibigung oäer bei
Ssmükung zur Xessung von tvtensekêàbsn «r-
>«!6st, ebenso Verrenkungen, Terrungen unb
Tsrrslssungen von ktuskeln infolge eigener plà-
lieber Xraftanstrsngung, unfreiwilliges Ersticken
infolge ausströmenber Lass oösr Oömpfs. tvìd-
versickert sinö auck Untäile bei Krsiillung 6er

lvisnsfpfiickt in prisôsnsîsiten in 6sr sckwolrs»
riscksn Xrmes, einsckliesslick l.uàkutî-, l-iilss°
öisnst» unö Orfswekr-Orgonisationsn. wobei 6er
Xktiv6I«nst als visnstleistung in Prle6ens?e!ten
bstrocktst wir6 bis zum Tsitpunkt. wo eins Xrlegs«
srklärung oclsr auck okne slne solcke, ein ds-
waftnster Angriff auf 6as Territorium 6sr Lekwsix
erfolgt (ausgenommen beim kenlltzesn von l-utt-
akrzieugen je6sr >r») oäer bei peusrwskrànstsn.
be! ösrgwanäsrungen, bs! äensn geboknw Vtsg«
benutzt werben ober 6as begangene (-siänäe auck
Kr Ungeübte lelckt un6 okne (Zetakr begekbor ist.
kbsnso sinä Unfälle beim Xaàkren, àgsn» Xeî»
'en. pvssballspisisn, Zsgein, Zkifakren, beim Nit-
takren in Automobilen unä alle übrigen cwrck
älsss keäingungen nick! ausärvckliek avsge-
-cklosssnsn Unfälle okne weite« versickert.

Unfälle beim senken von fviotortakrzsugsn
(okne tvtoforrääsr) slnä nur mitversickert, sskern
äsr vorgesskens separate TuSckIag «ntricktet
woräsn ist.

Unfälle bei Vtassertakrten okne koglsitung einer
srwacksenen Person slnä nur Versickert, soweit
sie nickt äsn ärtrinkungstoä zur polge kadsn,
ferner ist äas Ertrinken beim Saäsn unä Zckwim-
men nur äann versickert, wen« es nackwsislick
äis pylge eines UnkallsreignisseS war.

klickt als Unfälle gelten alle gewöknlicken kr-
Kränkungen unä Xrankkeltszustäkäe, insbesonäsrs
Intsktions» unä Invaslonskrankkeltsn sowie innere
Vergiftungen, Erkrankungen infolge ps/cklscksr
kinwlrkung, Polgen von Temperatureinflüssen,
lnsbssonäere Erkältungen, krtrieren, 5onnsnstick
unä kiltzsckloz. Unfälle infolge von ckronlsckem,
üdsrmässigsm ^lkokolgsnvss oäer Tweikamps,
bei kstsiligung an Zcklägsrslsn oäer Xauskönäsln
erlittenen Xörpsrbsscköäigungen sowie solcke
infolge fortgesetzter oäer wlsäerkoltsr ^nstren-
gvngsn unä Xraftlelstungsn.

kdenso slnä von äer Vsrsickerung avsgssckios»
sen. auck wenn sie äurck einen Unfall Kerbel
gsKki t werben: Xrampfaäsrn, öauck- vnb Unter-
lsibsdrUeks aller /krt, Oarmvsrscklisssvngen, Knt»

zünäungen äss ölinääarms unb seiner /mkänge,
Zcklog- Xrampt» unb kpilspsie-^ntälis, wie auck
Untäile infolge Letztes- ober kswusstssinsstörun»
gen irgenbwslcksn Lrobss lauck infolge Okn-
mackts- vnb ZckwinbslanKIIsn), es sei äsnn, bass
bisse Störungen selbst bvrck einen versickerten
Unka > Kervorgsrutsn werben; ferner Untäile im
Tustanbe sckwsrer 7runkenksit Verletzungen
burck Xrcnzsn ober kingrists am eigenen Körper,
Verletzungen be> Operationen, soweit bisse nickt
bvrck einen versickerten Unfall bebingt sinä,
ebenso Umälis bei Verbrscken ober Vergeben,
bei bllrgsriicksn Unruken. in ovsiänbiscken tvii!!-
tärbisnslen, burck Xrisgsereignisss, bvrck krb-
beben, ksrgs ürze ober vuikaniscks Krvptionen.

Unfälle beim denken von ober f/itkokren out
lvtoiorräbe-n ober in Seitenwagen, beim benutzen
von i.usttokrzeugsn jebsr ^rt, bei sqviiibristiscken
unb akrobaliscks» Uebungen, bei Lebirgstovren,

> wsicke nick unter bsn zweiten Absatz 'allen sinb
j von ber Vsrsickerung au gssckiossen.

Seginn, koäe unä
Unterdrück äer Vsrsickerung

I- Voraussetzung iü' bis Lüitigkeil ber Ver-
slcksrvng Ist bass ber ^bonnsmsntsbstrag sin
sckliesslick Vsrsicksrungsbetrag für ben enigsn
Tsitraum, in wslcksm sick ber Unkal! ereignete,
unb zwar vor bssssn kintritt eniricktst würbe,
vorbskältlick ber nackstsksnbsn ksstimmvngen.

Oas Abonnement beginnt am vsràbarSsn
Ueksrungsbeginn, ober mangels einer sotcken
Vereinbarung mit bsm Votum ber Ausstellung b«
Lsstsllscksines. Wirb ber ^bormsmcnts-ketra»
birskt aut postcksckkonlo bss Verlages sinbgt
zaklt, so beginnt bas Abonnement krükestens msi
bem out bis Takiung tolgsnben 7ag. vis Ver»
sicksrung beginnt 14 läge nack bem im kestell-
scksin vereinbarten disksrungsbalum ober man-
gels einer solcksn Vsrelnbarung, 14 lags nack
Xusstsllung bss kssteilscksines, vorausgesetzt,
bass beim postabonnsmeni bis auf bsn verein-
borten Teitpunkt vom Verlag vorzuwsissnbe
kiacknakme wäkrenb ber Vaver ber von ber
Post gswökrtsn prlst Eingelöst ober ber ksirag
auk posicksckkonto bss Verlages sindszaklt wirb.

lrltt ber Abonnent in sine anbsre Kombination
ober zu einer anbern Teksckritl bes gleicken Ver-
loges über so bsstekl bis srwäknts Karenz eben-
falls unb er bleibt wäkrenb bsrssibsn in ber bis-
ksr gen Kombinotion versickert, bagsgsn werben
bis Altersgrenzen (sieke Zatz 2 m Tiss. 2, ^bs.1)
nickt neu angsrecknst.

vie Versicksrung snbig> mit ber Abbestellung
ober bsm Unterdrück bss Abonnements, b. k.
wirb eins kiacknakme wäk-snb ber Oauer ber
von bs? Pos, gewäkrten pris! nickt eingelöst, so
gilt bis Versicksrung vntsrbrocksn vom kàomsnt
ber kiicktslniösung ber klocknakms, krükestens
aber vom Ablaut ber Teil an, Kr bis ber Ver°
slcksrungszvsckiag bszakk war.

Oas Abonnement bzw bis Vsrsickerung beginnt
im polis bss Untsrbruckes erst wisber, wenn
beim postabonnsmeni ber ^bonnemsntsbetrag
Kr eine neue Tsitpsriobe au! postcbsckkonto
bss Verlages sindszaklt ober bis neue klack-
nakms eingelöst warben ist, in deibsn päiien
jsbock erst mii bsm auf bis Tokiung folgsnben
lag pur UnKüs. wsicke wäkrenb bes Unter-
bruckss ber Vsrsickerung eingetreten sinb ist
keine pnlsckäbigung zu ielsten.

ks! verspätetem Pinzug bes Vsrsicksrungs-
detrogss burck bsn Verlag Kassel bis ksrnsr
Xllgemslns Kr bis Twiscksnzsit in vollem Um-
fange

ks! vorzeitiger 4uikedung bss Vsrsicksrungs-
Abonnements ober ber Abonnenten Vsrsickerung
burck bsn Vsr og ober bis k rnsr 4!igsmeins
güt bis Vsrsickerung unvsränbsr bis zum ^biovk
ber Ten vr ws>cke ber Versickerungsbsitrag im
voraus dezotss, würbe über gemäss ksstsilsckein



noch entrichtet warden muss, wenn nicht der im
voraus bezahlte Versicherungsbeitrag für die noch
nicht abgelaufene Zeil vom Ver'ag zurückerstattet
wird oder die Abonnenten-Versicherung von einer
andern Versicherungs-Gesellschaft übernommen
wird.
t ; Ais Versicherungsauswei; gelten ausser der
Versicherungs-Bestätigung die Versicherung«-
Abonnements-Quittungen, bei wöchentlichem Be-
zug der Zeitschrift die Bestätigungen der betreffen-
den Ablage.

Versicherungs-Leistungen
6. Die Entschädigungssummen betragen pro

Person :

Erwachsenenversicherung:
Kombination A (1 Person)
Kombination B (2 Personen)
Versicherungssummen pro Person
a) Fr. 3500 - iür den Fq des Todes;
b) Fr. 5000. - bei Verkehrsunfällen;
e) rr. 5000 - ür den Fall bleibender

Invai difät;
d) Fr. - täjIicher Entschädigung ü< den

Fall vorübergehender Arbei sun ähigkeit
während der Dauer der ärzl ichen Be-
handiung, frühestens aber vom 8. Tage
nach dem Unlal an und ängsten 'ür
25 Arbeitstage pro Un a'l
Ais Verkehrsunfälle gelten; Unfälle, die
der Versicherte ah Lenker, Fahrgast oder
als Passant du-ch eines der folgenden
Transportmittel erleidet und zwar da-
durch, dass dieselben während des Vor-
kehrs kollidieren oder selbst verunglücken :
Eisenbahn inkl. Strassen-, Drahtseil-,Zahn-
rad-, Untergrund- und Hochbahn, Kurs-
fahrten von Schiffen, Personenaufzüge,
Pferdefuhrwerk, Velo, Motorfahrzeug inkL
Motorräder, bei letzteren beiden < jedoch
ngr als Passant durch Dberfahrenwerden,

Kinder-Versicherung (Kombination C):
Versicherungssummen pro Kind
a) Fr. 1000.— für den Fall des Todes;
b) Fr. 5000.— für den Fall bleibender Inva-

lidität;
c) Fr. 2.— pro Tag für Heilungskosten vom

ersten Tag nach dem Unfall an während
der Dauer der ärztlichen Behandlung,
längstens aber für 100 Tage pro Unfall.

7. Die Todesfall-Summe, abzüglich allfällig
anderer eventuell geleisteter Entschädigungen,
wird ausbezahlt, wenn der Unfall binnen Jahres-
rist den Tod zur Folge hat, und zwar ist an-
spruchsberechtigt der überlebende Ehegatte; beim
Fehler) eines solchen sind die Kinder des Ver-
storbenen anspruchsberechtigt; sind auch solche
nicht vorhanden, so wird die Entschädigung der
mitversicherten Person, bei deren Fehlen den
Eltern des Verstorbenen oder wenn auch solche
nicht mehr vorhanden sind, den Geschwistern des
Verunfallten, unter Ausschluss aller übrigen Erben
oder Anspruchserhebenden, ausbezahlt.

Der Abonnent ss! jedoch befugt, durch schritt-
liehe Mitteilung an den Verlag, an Stelle der vor-
stehend erwähnten Personen andere Bezugs-
berechtigte zu bezeichnen, bzw. jederzeit die Be-
günstigung zu ändern. Erlebt die begünstigte
Person den Versicherungsfall nicht, so tritt wieder
die im vorstehenden Absatz aufgestellte Begün-
sfigungs-Grdnung in Kraft,

8. Die Invaiiditäfssumme wird dem Verunfallten
selbst ausbezahlt, wenn der Unfall binnen Jahres-
irist eine bleibende voraussichtlich lebenslängliche
Invalidität zur Folge hat. Für die Feststellung des
Invalidi ätsgrades sind unter Ausschluss des Nach-
weises eines höheren oder geringeren Grades im
einzelnen Fall ausschliesslich die nachfolgenden
Grundsätze massgebend.

Als vollständige Invalidität gilt der gänzliche
Verlust der Sehkraft beider Augen, der Verlust
oder die vollständige Gebrauchsbehinderung
beider Arme oder Hände, beider Beine oder Füsse,
eines Armes oder einer Hand und zugleich eines

Beines oder eines Fusses sowie unheilbare Geisfes-
Störung, die ede Erwerbsfätigkeit ausschliesst.

In allen übrigen Fällen bleibender Invalidität
wird die Entschädigung in der Höhe des durch
ärztliches Gutachten iestgelegten Invaliditätsgrades
ausgerichtet, ,ür den vollständigen Verlust oder
die vollständige und bleibende Gebrauchsbehinde*
rung der nachbezeichneten Körperteile, edoch
ausschliesslich die den nachstehenden Prozent-
Sätzen entsprechenden Beträge von der für den
Invalidifätsfall vorgesehenen Entschädigung:

für den rechten Arm oder die rechte
Hand 60%
für den linken Arm oder die linke
Hand 50%
für ein Bein im Oberschenkel 50%
für ein Bein im Kniegelenk oder Un-
terschenkel, Fuss 40%
für ein Auge 30%
für den Daumen der rechten Hand 22%
für den Daumen der linken Hand 18%
für den Zeigfinger der rechten Hand 15%
für den Zeigfinger der linken Hand 12%
für je einen der übrigen Finger rechts 8%
für je einen der übrigen Finger links 6%
für die grosse Zehe 8%
für Js eine der übrigen Zehen 3%
für das Gehör auf einem Ohr 15%
für das Gehör auf beiden Ohren 60%
für Nervenkrankheiten im Anschluss
an einen Un'all höchstens 30%

Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser
Gebrauchsbehinderung der obgenannten Körper-
teile verringert sich die Entschädigung ent-
sprechend.

Beim Verlust oder Gebrauchs-Behinderung meh-
rerer der oben erwähnten Körperteile wird die
Gesamt-Entschädigung durch Zusammenrechnung
der für die einzelnen Glieder festgesetzten Pro-
zentsätze ermittelt; sie fiarf jedoch 100% nie
übersteigen.

Sind Körperteile bereits vor dem Unfall ganz
oder teilweise verloren, verkrüppelt, verstümmelt
oder gebrauchsunfähig gewesen, so wird bei der
Festsetzung der Entschädigung der schon vor-
handene, nach obigen Grundsätzen zu berech-
nende Invaliditätsgrad in Abzug gebracht.

Kann die Invalidität innert Jahresfrist seit dem
Unfafltage nicht endgültig festgestellt werden, so
kann die Berner Allgemeine deren Festsetzung
um ein weiteres Jahr verschieben.

9. Die Berner Allgemeine haftet nur für die-
jenigen Folgen, welche direkt und ausschliesslich
auf den Unfall zurückzuführen sind. Haben Glle-
der- oder Organ-Defekte, Krankheltszustände und
Krankheits-Dispositionen, Gebrechen, körperliche
Züchtigungen etc. die Unfallfolgen verschlimmert
bzw. die Heilung beeinträchtigt, so ist die Entschä-
digung nur für diejenigen Folgen des Schadens zu
leisten, welche nach dem Gutachten ärztlicher
Fachleute ohne derartige Komplikationen, also
nur durch den Unfall allein eingetreten wären.

10. Ist der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit zu-
rückzuführen, so wird die Entschädigung im Ver-
hältnis zum Verschulden des Betreffenden er-
mässigt,

11. Bei der Kinder-Versicherung werden die in
Frage kommenden Entschädigungen den Eltern
bzw. den Pflegeeltern bzw. dem Vormund des
verunfallten Kindes, unter Ausschluss aller übrigen
Personen oder Ansprucherhebenden ausbezahlt.

12. Ein und derselbe Unfall berechtigt immer
nur zu einer der vorgesehenen Entschädigungs-
arten; ebenso ist die gleiche Person nie zu doppel-
ten oder mehrfachen Beträgen durch diese Zeit-
schritt versichert, auch wenn sie zwei oder mehrere
Versicherungs-Abonnements dieser Zeitschrift be-
zahlt.

Obliegenheiten im Schadenfall
13. Hat ein Unfall stattgefunden, so ist;

a) unverzüglich, spätestens binnen einer Woche
der Allgemeinen Versicherungs-Aktienge-
selkehaft in Bern, Bundesgasse 18, schriftlich

Anzeige zu machen; hat der Unfall den Tod des
Versicherten zur Folge, so ist die Anzeige binnen
24 Stunden telegraphisch an die Allgemeine Ver-
Sicherungsgesellschaft in Bern, Bundesgasse 18
(Telegramm-Adresse AVAGIB), zu richten, und zwar
auch dann, wenn der Unfall bereits angemeldet
ist;

b) unverzüglich spätestens binnen einer Woche
nach Eintritt des Unfalles und bis zum Abschluss
des Heilverfahrens ein diplomierter Arzt beizu-
ziehen sowie für angemessene Krankenpflege und
für möglichste Abwendung und Minderung der
Unfallfolgen zu sorgen; zudem ist der Berner
Allgemeinen oder ihrem Beauftragten jede ge-
wünschte Auskunft über die näheren Umstände
des Unfalles und den Hei lungsverlau'wahrheits-
getreu zu erteilen.

Den von de r B e r n e r A11 g e m e i n e n beauftrag-
ten Aerzten ist jederzeil der Zutritt und die Unter-
suchung derVerunfallten zu gestatten sowie den von
den Aerzten zur Förderung dei Heilung erteilten
Anordnungen, auch derjenigen, sich in einer Hell-
anstalt behandeln zu lassen, gewissenhaft Folge
zu leisten. Sofern es der Zustand des Verunfallten
erlaubt, hat sich dieser den von der Bern er All-
gemeinen bezeichneten Aerzten gegen Erstat-
tung der notwendigen Auslagen zur Untersuchung
zu stellen.

Der behandelnde Arzt ~""d aie Aerzte, von
denen der Verunfallte fniîle. Sehandelt worden
Ist, sind zu ermächtigen.<dec dtrner Allgemei-
nen jede Auskunft über,»vre Gesundheitsverhält-
nisse und über alle beobachteten Erkrankungen
zu erteilen.

Die Berner Allgemeine hat das Recht,durch
einen von ihr beauftragten Arzt die Besichtigung
und Sektion der Le'iche vornehmen zu lassen, und
die Ansprucherhebenden sind verpflichtet, die
dieserhalb notwendigen Schritte bei den Behörden
vorzukehren. ^

Ist der Versicherte durch unverschuldete Um-
stände verhindert, den vorstehenden Verpflich-
tuiïjèn nachzukommen, so liegt die Erfüllung der-
selben den Angehörigen bzw der Anspruch-
erhebenden ob.

Die Kos'en der ärztlichen Behandlung, wie auch
der zur Begründung der Entschädigungsansprüche
dienenden ärztlichen Zeugnisse trägt der An-
spruchberechtigte; die Kosten einer Sektion so-
wie die Behandlung oder die Beobachtung in
einer Heilanstalt gehen zu Lasten der Berner
Allgemeinen, wenn diese Auftraggeberin war.

14. Wenn der. Versicherte bzw. Anspruchs-
berech,igte Tatsachen, welche die Leistungspflicht
der Bern er Allgemeinen ausschliessen oder
mindern würden, zum Zwecke der Täuschung un-
richtig mitgeteilt oder verschwiegen hat, so ver-
lien er alle Rechte aus dieser Versicherung

Der gleiche Rechtsnachteil tritt ein, wenn er
den in Ziffer 13 vorgesehenen Bestimmungen
nicht nachkommt oder die ihm auf Grund dieser
Bestimmungen obliegenden, von der Berner
Allgemeinen unter Androhung der Säumnis-

folgen, binnen 14 Tagen schriftlich verlangten
Mittellungen zu spät oder gar nicht gemacht hat.
es sei denn, dass diese Verletzung der Obliegen-
heilen den Umständen nach als unverschuldet
angesehen werden muss,

Verschiedene Bestimmungen
15. Eventuelle Abänderungen der vorstehenden

Versicherungs-Bedingungen sind für die Versicher-
fen erst dann verbindlich, wenn diese Aenderungen
denselben an auffälliger Stelle in der Zeitschrift
bekanntgegeben worden sind, bei Verschlechte-

rungen erst nach Ablauf der Zeit, für welche der
Versicherungsbeitrag bereits entrichtet wurde oder
gemäss Bestellschein noch entrichtet werden muss.

16. Die Berner Allgemeine anerkennt als

Gerichtsstand den schweizerischen Wohnort des

Versicherten bzw. Anspruchsberech'igten.
17. Im übrigen gelten soweil die vorstehenden

Bedingungen keine abweichenden Bestimmungen
enthalten, die Bestimmungen des Bundesgeseizes
über den Versicherungsvertrag.

nock entrlcktst werden mu», wenn nickt äer im
voraus dezaklte Vsrsicksrungsbsltrag Kräiensck
nickt adgslautens Teil vom Ver'ag zurückerstattet
wird oäsr äis ädonnsntsn-Vsrslcksrung von einer
andern Versicksrungs-Oeseüsckasl übernommen
wird.
ì äis Versicksrungsauswei: gelten ausser äsr
Vsrslcksrungs-ksstäügung die Vsrslckerungs-
äbonnsmsnts-Quittungsn, bei wöckentllcksm öe»

Zug äer Tsitsckrlft äis ksstotigungsn äsr betreffen-
äsn äbiage.

Vei-sickervngs-I.vis»ungen
à. Oie Lntsckääigungssvmmen betragen pro

person :

LrwocksensnVsrsicksrungî
Komdinallon ä (1 person)
Kombination k jZ Personen)
Verslcksrungtsvmmsn pro Person
a) Pr. 2500 - tür äsn 5a ciss soäss;
b) Pr. 5000, - bei VsrkekrsunKIisn;
c> rr, 5002 - llr äsn paü disibenäer

invat äiiäi:
lì - täDictier ^ntscbäüigu.ig ü< cien
paii vorübsrgekenäer ärds! sun äktgkeit
wäkrenä äsr Oaver äsr ärzt icksn öe-
kanätvng, frukestens aber vom 8. sage
nack äsm Uniai an uns ängsten Kr
25 ärdsilstoge pro U:> a'i
äis Vsr ksNrsuniäiie geilen: Uniäiie, äis
äsr Versickerte ab bsnker, pakrgast oder
ais Passant äu-ck eines äer koigsnäen
fransportrnitisi srisiäst unä zwar da-
äurxk, äass äisssiben wäkrenä äes Var-
kskrs kollidieren oäsr selbst verunglücken!
Lisenbakn inki.Ztrasssn-, Oraktssil-.Takn»
raä-, Untergrund- und pfockbakn, Kurs-
iakrtsn von Zckiffsn, persorienauszügs,
pfsräetukrwsrk, Velo, kfotortakrzsug Ink!-
fäotorrääsr, de! lstàrsn beiden -jeäock
nur als Passant äurck Oberfakrsnwsräsn,

Kinäer-Versicksrung ^Kombination L);
Versickerungssummsn pro Kinä
a) Pr. 1000.— für äsn paii äes lodes;
b) Pr. 5000.— für äen pal! bleibenäsr lnva»

iiäität;
c) pr, 2.— pro 'sag für l-lsilungskosten vom

ersten 'sag nack äsm Unfall an wäkrenä
äsr Oauer äer ärztlicken öskonäiung,
längstens aber für 100 lags pro Unfall.

2. Ois loäestail-Zumme, abzügück alisäilig
anäersr eventuell geleisteter Lntsckääigungen,
wird ausbszakit, wenn äsr Unfall binnen lakrss-
-risl äsn loä zur poigs kat, vnä zwar ist an-
sprucksberscktigt äsr überlebende Lksgatte; beim
5ekleg eines solcksn sinä ä!s Kinäsr äes Ver»
stordsnen onsprucksbsreckiigt; sinä ouä!-> solcks
nickt vorkanäen, so wird äis Lnlsckääigung äsr
mitversicksrten Person, bei äsrsn pskien äsn
kitern äes Verstorbenen oäsr wenn auck solcke
nickt mekr vorkanäen sinä, äsn Oesckwistsrn äes
Verunfallten, unter äussckiuss aller übrigen Lrden
oäer änspruckserksbsnäen, ausbezakit,

Osr Abonnent ist jeäock befugt, äurck sckrlft-
licks Mitteilung an äsn Verlag, an Stelle äsr vor-
stsksnä erwäknisn Personen andere öezugs-
bersektlgte zu bezeicknsn, diw, jederzeit die ös-
günstlgung zu ändern, krlebt die bsgvnstigts
Person äsn Versickerungskall nick», so tritt wieder
die im vorstekenäen Absatz aufgestellte Kegün-
stigungs-Oränung in Kraft,

L. Ois lnvallältätssumms wird äsm Verunfallten
selbst ausbszakit, wenn äsr Unfall binnen labres-
irist eins bleibende voraussicktlick lebsnslänglicks
Invalidität zur polgs kat, kür die Peststellung äes
invalid! ätsgroäss sinä unter äussckiuss des biack-
weises eines kökeren oäsr geringeren Oraäss im
einzelnen Pali ausscklisssiick die nacktoigenden
Grundsätze massgsdsnä,

äis vollständige Invalidität gilt äer gänzücks
Verlust äsr Zekkrosi beider äugen, der Verlust
oder die voiistänäigs Osbravcksdskinäerung
beider ärms oäsr pfände, beider keine oäer pusse,
eines ärmss oäer einer Pfand und zugisick eines

keines oäsr eines pusses sowie unkeiibars Leistes-
Störung, die eds Lrwerbstätigkeit ausscklissst.

in alien übrigen pälien bieidsnäsr invaiiäität
wird die Lntsckääigung in äer ptöks äes äurck
öl'Atkkcksz (Zuicickten ie5tgelSgten invollictitÄtzgraciez
ausgericktst, ,llr äsn vollständigen Verlust oäer
c!is voüstäncjige unci bleidenc!s (5edncluc!i3be!iinc!e»
rung äsr nockbezeicknstsn Körperteile, väock
avssckiiessiick die äsn nackstskenäen Prozent-
Sätzen entsprecksnäen ksträgs von äsr kür äen
Invaliältätsfoli vorgsseksnsn kntsckääigung:

für äsn reckten ärm oäsr die reckte
blond 60°/>
für äen linken Xrm oäer äis linke
planä 50°/,
Kr sin kein im Oberseksnks! ZV'X,
Kr sin kein im Kniegelenk oäsr Un-
tsrsckeiàl, puss
Kr ein ^ugs 20^>
Kr äsn Oaumsn äer reckten pfanä 22^
Kr äen Oaumsn äer linken Pfand 1S°X>

Kr äsn ^sigfinger äsr reckten Pfand 15°U>

Kr äen ^eigtlnger äer linken Pfand IZ'U,
Kr je einen äer übrigen plnger reckw L'X,
Kr je slnsn äsr übrigen Pinger links 6'?^
Kr die grosse ?sk« àKr je «ine äsr übrigen làken ZU,
Kr das Lskör ouk einem Okr 15U,
Kr das Lekör aul beiden Obren Ü0U,
Kr läervenkrankkeltsn im änsckluss
an einen Un'ali köckstens ZVU,

ke! nur tsüwsissm Verlust oäer nur tsüweiser
Osbraucksbekinäervng äer obgsnanntsn Körper-
teils verringert sick die kntsckääigung snt-
sprscksnä.

Keim Verlust oäsr Osbraucks-kekinäsrung mek-
rsrer äsr oben erwäknten Körperteils wird äis
Oesamt-kntscköäigung äurck /usammsnrscknung
äer Kr äis einzelnen Olieäsr festgesetzten pro-
zentsätzs ermittelt; sie xiarf jsäock 1V0U, nie
übersteigen.

5!nä Körperteils dsrsik vor dem Untall ganz
oäsr teilweise verloren, verkrüppelt, verstümmelt
oäsr gebraucksunKkig gewesen, so wird bs! äer
pestsetzung äsr kntsckääigung äer sckon vor-
kanäsns, nack obigen Grundsätzen zu bersck-
nsnäs invaliäitötsgraä in Xbzug gekrackt.

Kann äis Invalidität innert iokrsssrîst seit dem
Unkalitage nickt endgültig fsstgestsiit werden, so
kann äis öernsr ^iigsmsins deren pestsetzung
um ein weiteres lakr versckisbsn.

O!e ksrner Allgemeine kaftst nur Kr äie»

jenlgen polgsn, wslcks direkt und ausscklisssiick
auf äsn Unfall zurückzuKkren sinä. Pfaden Oils-
äsr- oäer Organ-Oefskts, Kronkkeitszustänäe und
Krankkeits-Oisposifionsn, Osbrscksn, körpsriicks
Z^ücktigungen etc. äis Unsailkolgen vsrscklimmeri
bzw, äis Pfeilung beeinträcktigt, so ist äis pntsckci»

äigung nur Kr diejenigen polgsn des Zckaäsns zu
leisten, wslcks nack äsm Outacktsn ärztllcker
packlsuts okns derartige Komplikationen, also
nur äurck äsn Unfall allein eingetreten wären.

10. Ist äsr Unfall auf grobe pakrlässlgkslt zu-
rückzuKkrsn, so wird äie pnkckääigvng im Ver-
käitnis zum Vsrsckuiäen äes Setretfenden er-
mässigt.

11. ke! äer Kinäer-Versickerung werden äie in
Prags kommenden Lntscbääigvngen den Litern
bzw. äen pfisgssitsrn bzw. dem Vormund äes
verunfallten Kindes, unter ^ussckiuss aller übrigen
Personen oäer /msprvckerkedenäsn ausbezaklt.

12. Lin und derselbe Unfall berecktigt Immer
nur Zu einer äsr vorgssekenen Lntscköäigungs-
arten; ebenso ist die gleicks Person nie zu äoppei-
ten oäsr mekrtacksn ksträgen äurck diese 2!eit-
sckrlft versickert, auck wenn sie zwei oäsr mskrers
Versickervngs-^bonnsmsnts dieser ^eitsckritt be-
zoklt.

Oblîezenkeiten im Sckadvàll
12. pfat sin Unkali stattgefunden, so ist:

a) unverzügiick, spätestens binnen einer >Vocke
äsr ^ügsmsinen Vsrsickerungs-^ktienge-
seîkckast in Lern, kunässgosse IS, sckriktlick

Anzeige zu macken; Kot äsr Untali äen 1°oä äes
Versickerten zur pvlge, so ist äie Anzeige binnen
2^ Ztunäsn teiegrapkisck on äie Allgemeine Ver-
sicksrungsgeseiisckaft in Lern, kunässgasse 18
frelsgramm ^äresse^V^cZIö). zu ricktsn, und zwar
auck dann, wenn äsr Unfali bereits angemeldet
ist:

b) unverzügiick spätestens binnen einer Vocks
nack Lintritt des Unfalles und bis zum àckluss
des pieilverkakrens sin diplomierter >^rzt beizu-
zisksn sowie Kr angemessene Krankenpflege und
Kr mögllckste Abwendung und tvìlnderung äer
Unkallfolgen zu sorgen; zudem ist äsr ksrner
Allgemeinen oder lkrem öeavttragtsn jede gs-
wünsckts Auskunft über äie näkeren Umstände
des UnKllss und äsn pfsi lvngsverlau'wakrkeits-
getreu zu erteilen.

Osn von äsröernsr^ilgemeinen beauftrag-
ten Merzten ist jederzeit äsr Tutritt und äie Unter-
suckung derVerunKIIten zu gestatten sowie äsn von
äen Merzten zur pöräsrvng äs: Pfeilung erteilten
Anordnungen, auck derjenigen, slck in einer Pfeil-
anstolt bskanäeln zu lassen, gewissenkott polge
zu leisten, Sofern es äer Tvstonä des Verunfallten
erlaubt, kat slck dieser äen von äsr öernsr ^ll-
gemeinen bezsicknsten Merzten gegen Lrstat-
tung äsr notwendigen Auslagen zur Untersvckung
zu stellen.

Osr bekanäsinäs ^rZt ^mä Merzte, von
denen der Verunfallt« früke, bekanäel» worden
ist, sinä zu srmäcktigen.-äo-ittrn6>"/.ilgsms!»
nen jede Auskunft üder;W»>k's Uesunäkeitsvsrkäll-
nisss und über olle bsodacktstsn Lrkrankungsn
zu erteilen.

O!s Kernsr Allgemeine Kai dos keckt, äurck
einen von !kr beauftragten ^rzt die keslcktîgung
und Sektion äsr belebe vornekmen zu lassen, und
die ^nsprucksrksbenäen sinä vsrpkücktet, die
äisserkalb notwendigen Sckritte bei den ksköräen
vorzukskrsn. A

ist äer Versickerte äurck unversckuläste Um-
stände verkinäsrt, äsn vorstekenäen Verpklick-
KNgen nockzukommen, so Ksgt äie LrküIIvng äer-
selben äen Xngekörlgsn bzw äer Xnsprvck-
erbebenden od.

OIs Kos en äer ärztlicken kekanäiung, wie auck
äer zur kegrünäung äer Lntsckääigungsansprücks
dienenden ärztlicken Teugnisse trägt äer >kn-

spruckberecktigts; äis Kosten einer Sektion so-
wie die kekanäiung oäsr die keobacktung in
einer pfsilansiali geben zu basten äer kernsr
Allgemeinen, wenn äless ^uktroggeberln war.

1^. VVgnn äer. Versickerte bzw. >nsprucks-
bsreckägts latsacken, welcke äie beistungspfllckt
äsr öernsr Allgemeinen ausscklisssen oäsr
mindern würden, züm Twscks äsr Löusckung un-
ricklig milgsteili oäsr vsrsckwiegen Kai, so ver-
iisri er alle ksckte aus dieser Vsrsickerung

Osr glslcks Kecktsnacktsil tritt ein, wenn er
äsn In Tltssr 12 vorgssekenen öestlmmvngen
nlcki nackkommt oäer die ikm auf Orvnä dieser
kestimmungsn obliegenden, von äer öernsr
Xllgemslnsn unter /.närokung äsr Säumnis-

folgen, binnen 1^ lagen sckriftilck verlangten
fällte!! ungen zu spät oäer gar nickt gemackt kat.
es sei denn, dass diese Verletzung äsr Obliegen-
keilen äen Umständen nack als unversckuläet
ongsseksn werden muss.

Versckieäene vestimmungen
1Z. Lvsntuells Abänderungen äer vorstekenäen

Vsrsicksrungs-öeäingungsn sinä Kr äis Vsrsicker-
ten erst dann verdinäiick, wenn diese Aenderungen
c!ense!den an au^cilliger 8îe!Is in c!er ^eikctik'if!
bekanntgegeben worden sind, bei Verscklecble-

rvngsn erst nack äblavt äsr Tel«, Kr welcke äsr
Vsrsîckerunzsbsrrog bereits sntrlcktet wurde oäsr
gemäss öestellscksln nock entrlcbtst werden muss.

là, Ole Kernsr ällgsmeins anerkennt als

Osricktsstanä äsn sckweizerlscken VVoknort äes

Versickerten bzw. ^nsprucksbersck igtsn,
17. Im übrigen Zeiten soweit ctie vvrZtebencten

Lectingungen keine abv/eicbencjen Veztimmungen
sntkaltsn, die Kestimmungsn des öunässgsseizss
über äen Verslckerungsvertrag.
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